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Gebühren gehörten nicht zu den notwendigen Auslagen des 
Freigesprochenen i. S. der §§ 362 Abs. 4, 366 Abs. 2 StPO.

Die Beschwerde des Verteidigers richtete eich u. a. gegen 
die Höfie der zu erstattenden notwendigen Auslagen, soweit 
das Kreisgerdcht Auslagen der Ehefrau des Freigesprochenen 
bei der Festsetzung nicht berücksichtigt hatte.

Das Bezirksgericht hat den Beschluß des Kreisgerichts in
soweit abgeändert, als es feststellte, daß die notwendigen Aus
lagen nicht dem Kollegium der Rechtsanwälte zu erstatten 
sind, sondern dem Freigesprochenen. Im übrigen hat es die 
Beschwerde zurückgewiesen. (

Gegen diesen Beschluß des Bezirksgerichts und den des 
Kreisgerichts richtet sich der Kassationsantrag des Präsiden
ten des Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Die Beschlüsse des Bezirksgerichts jind des Kreisgerichts ver
letzen § 362 Abs. 4 StPO.

Zutreffend hat das Bezirksgericht zunächst festgestellt, 
daß notwendige Auslagen der Ehefrau des Freigesprochenen, 
die in der Hauptverhandlung als Zeugin gehört wurde, zwar 
gemäß § 34 StPO erstattungsfähig, jedoch nicht Bestandteil 
des von ihm geltend gemachten Anspruchs'sind.

Unrichtig ist aber der Kostenfestsetzungsbeschluß des 
Kreisgerichts und die insoweit bestätigende Entscheidung des 
Bezirksgerichts, als die im Zusammenhang mit der Sicher
heitsleistung (§ 136 StPO) entstandenen Rechtsanwaltskosten 
dem Anspruch des Freigesproehenen'auf Entschädigung für 
den durch die Untersuchungshaft entstandenen Vermögens- 

_ schaden zugeordnet worden sind. Es handelt sich bei diesen 
Kosten in Höhe von insgesamt 552,63 M um Gebühren und 
Auslagen der für die Bereitstellung der Sicherheitsleistung 
tätig gewordenen Rechtsanwälte. Ihr Handeln war auf die 
Wahrung der berechtigten Interessen des damaligen Beschul
digten im Strafverfahren gerichtet. Die daraus resultierenden 
Gebühren und Auslagen unterscheiden sich nicht von den 
üblicherweise im Strafverfahren für anwaltliche Tätigkeit 
entstehenden Kosten. Nach § 362 Abs. 4 StPO gehören zu den 

.notwendigen Auslagen eines am Verfahren Beteiligten die 
bei der Wahrnehmung seiner Rechte und Pflichten im Ver
fahren entstehenden Aufwendungen einschließlich der er
stattungsfähigen Kosten des gewählten Verteidigers. Soweit 
diese Kosten nach den rechtlichen Regelungen zur Vergütung 
anwaltlicher Tätigkeit im Strafverfahren gerechtfertigt sind, 
hat auf Antrag nach Abschluß des Verfahrens ihre Festset
zung zu erfolgen. Eine Differenzierung solcher im Verfahren 
angefallener Kosten nach ihren Entstehungsgründen läßt, das 
Gesetz nicht zu.

Die im vorliegenden Fall im Zusammenhang mit der Si
cherheitsleistung entstandenen Rechtsanwaltskosten sind da
her nicht den notwendigen Auslagen zuzurechnen, die dem 
Betroffenen durch die Untersuchungshaft oder den Vollzug 
einer Freiheitsstrafe entstanden sind. Sie gehören zu den von 
§ 362 Abs. 4 StPO erfaßten notwendigen Auslagen eines am 
Verfahren Beteiligten, die das Kreisgericht gemäß § 366 StPO 
dem Staatshaushalt auferlegt hat (vgl. Ziff. 1.2. des Beschlus
ses des Präsidiums des Obersten Gerichts zur Entschädigung 
für Untersuchungshaft und Strafen mit Freiheitsentzug ge
mäß § 369 ff. StPO durch die Gerichte der DDR vom 22. Ja
nuar 1975, NJ-Beilage 1/75 zu Heft 4).

Die dem Freigesprochenen aus dem Staatshaushalt zu er
stattenden notwendigen Auslagen setzen sich demzufolge zu
sammen aus den im bisherigen Kostenfestsetzungsverfahren 
durch die Instanzgerichte richtig berechneten 881,42 M sowie 
aus den im Zusammenhang mit der Sicherheitsleistung ent
standenen Rechtsanwaltskosten von 552,63 M.

Aus den dargelegten Gründen waren die Beschlüsse des 
Bezirksgerichts und des Kreisgerichts in Selbsteritscheidung 
(§ 322 Abs. 4 StPO) aufzuheben.

Anmerkung:
Dieses Kassationsurteil des fapersten Gerichts enthält weitere 
Hinweise zur ridhtigen Anwendung der Rechtsvorschriften 
über die Auslagen im Strafverfahren.1 Es verdeutlicht, daß 
es bei manchen Gerichten noch Unklarheiten über die Abgren
zung der notwendigen Auslagen des Freigesprochenen (§§ 362 
Abs. 4, 366 Abs. 2 StPO) von der Entschädigung für Untersu

chungshaft und Strafen miti Freiheitsentzug (§ 369 ff. StPO) 
gibt.

Im folgenden soll deshalb auf den Begriff der notwendi
gen Auslagen des Freigesprochenen, insbesondere auf Inhalt 
und Umfang der erstattungsfähigen Kosten seines gewählten 
Verteidigers, auf einige damit zusammenhängende Rechts
und Verfahrensprobleme sowie auf Begriff und Inhalt der 
Entschädigung für Untersuchungshaft und Strafen mit Frei
heitsentzug näher eingegangen werden.

1. Wurde der Freigesprochene von einem gewählten 
Rechtsanwalt verteidigt, bilden die Verteidigerkosten i.d.’R. 
den wichtigsten Bestandteil seiner notwendigen Auslagen. 
Weiterhin gehören dazu sein Verdienstausfall und seine Rei
sekosten (§ 362 Abs. 4 StPO), g g f .  auch seine Übernachtungs- 
kosten sowie entsprechende Kosten einer Begleitperson (so
fern eine Übernachtung oder Begleitung ausnahmsweise not
wendig war). .

Erstattungsfähige Kosten des gewählten Verteidigers sind 
die Gebühr, auf die er gemäß §§ 2 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, 
11 und 13 Abs. 1 der Rechtsanwaltsgebührenordnung (RAGO) 
vom 1, Februar 1982 (GBl. I Nr. 9 S. 183) für seine Tätigkeit 
Anspruch hat, und die Auslagen, die ihm bei der Ausführung 
seines Auftrags entstanden sind (§§ 2 Abs. 1 Satz 2, 17 RAGO). 
Nach § 2 Abs. 2 RAGO ist die Höhe der Gebühr innerhalb 
festgelegter Mindest- und Höchstbeträge nach dem durch 
Umfang und Schwierigkeit der Sache bedingten Arbeitsauf
wand des Verteidigers sowie den Einkommens- und Ver
mögensverhältnissen des Auftraggebers zu bemessen. Das gilt 
im übrigen auch für den bestellten Verteidiger (§§63, 72 
Abs. 2 StPO), dessen Vergütung derjenigen des Wahlvertei
digers angeglichen wurde.1 2 3

Die Verteidig erg ebühr gemäß § 11 Abs. 1 RAGO ist — wie 
alle Rechtsanwaltsgebühren in Strafsachen — eine Pauschal
gebühr. Daraus folgt, daß mit der Vergütung des Verteidigers 
für seine Tätigkeit in der Hauptverhandlung erster Instanz 
alle seine Aktivitäten zur Wahrnehmung der Rechte und In
teressen des Angeklagten in dieser Instanz abgegolten sind. 
Das gilt — wie sich im Umkehrschluß aus § 11 Abs. 2 RAGO 
ergibt — auch für die vorangegangene Verteidigung des Be
schuldigten im Ermittlungsverfahren. Daher sind für die ein
zelnen Leistungen des Verteidigers in diesen Verfahrensab-' 
schnitten keine besonderen Gebühren zu berechnen. Viel
mehr ist eine einheitliche, den gesamten Arbeitsaufwand des 
Verteidigers berücksichtigende Gebühr festzusetzen, die — 
sofern nicht die Voraussetzungen des § 11 Abs. 5 RAGO vor
liegen — im Rahmen der Gebührensätze des § 11 Abs. 1 RAGO 
liegen muß.

Bei der Bemessung der Gebühr, eines Rechtsanwalts, der 
den Angeklagten in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung 
verteidigt hat ( § 1 1  Abs. 1 RAGO), ist somit seine g e s a m t e  
Tätigkeit während des bisherigen Strafverfahrens (einschließ
lich des Ermittlungsverfahrens sowie besonderer Verfahrens
situationen) zu berücksichtigen.3 Vom Verteidiger bis dahin 
erbrachte besondere Leistungen und zusätzlicher Arbeitsauf
wand sind in d i e s e m  Rahmen zu vergüten. Dazu gehören 
auch Aktivitäten des Verteidigers im Zusammenhang mit straf- 
prozessualen Sicherungsmaßnahmen (insbesondere der Un
tersuchungshaft).

Die auf die Abwendung der Untersuchungshaft gerichtete 
Hinterlegung einer Sicherheitsleistung (§ 136 StPO) für den 
Angeklagten kann eine solche besondere Leistung sein, ins
besondere wenn mit ihr umfangreiche und zeitaufwendige 
Arbeiten verbunden sind. Diese Tätigkeit des Rechtsanwalts 
dient der Wahrnehmung der Verteidigungsrechte des Ange
klagten i. S. des § 61 StPO. Der durch sie bedingte Gebühren
anteil gehört daher als untrennbarer Bestandteil zu den Ver
teidigerkosten und damit zu den notwendigen Auslagen 
des Freigesprochenen. Der Freigesprochene darf wegen der 
Erstattung Лdesjenigen Teils seiner notwendigen Auslagen, 
der durch die Tätigkeit seines Verteidigers bei der Hinterle
gung einer Sicherheitsleistung entstanden ist, nicht auf das

1 vgl. . OG, Urteil vom 24. Juli 1986 - 4 OSK 8/86 - (NJ 1987, Heft 12,
S. 513) mit erl. Anm. von I. Brunner/H. Willamowski.

2 Vgl. dazu G. Körner, „Gebührenfestsetzung für die Tätigkeit
eines bestellten Strafverteidigers“, NJ 1983, Heft 8, S. 335 f.

3 Vgl. auch OG, Beschluß vom 17. Juni 1983 - 1 OSR 1/83 - (OG^- *
Informationen 1983, Nr. 5, S. 58 ff*. .


